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Waldeck,  ?C) . Juli 2020

Zugang   zu   lnformationen   nach   dem   lnformationsfreiheitsgesetz   Mecklen-
burg-Vorpommern
lhr  Antrag   per   Schreiben   vom   26.06.2020   an   die   Landespolizei   Mecklenburg-
Vorpommern

BESCHEID

███████████

lhr Schreiben  vom  26.06.2020,  welches  Sie  an  die  Polizeiinspektionen  des  Zustän-
digkeitsbereiches des   Polizeipräsidiums  Rostock  und  das  Polizeipräsidium  Rostock
selbst versandt haben, wurde zuständigkeitshalber an das Polizeipräsidium  Rostock,
Dezemat 4 zur rechtlichen Prüfung und Beantwohung übergeben.

Entscheiduna

1.     lhrem Antrag wird stattgegeben.  Die erbetene Auskunft zu  lhren  Fragestellungen
lautet Mrie folgt:

Grundsätzlich  liegen  im  Bereich  des  Polizeipräsidiums  Rostock  keine  lnfomations-
materialien,  Schulungsunteriagen,   Handreichungen,  Weisungen  etc.  zum   Umgang
mit  rassistischen  Vorfällen  oder ÄUßerungen  vor.  Es  eriolgt  auch  keine  statistische
Erhebung.

Sollten  Fälle  von  rassistischem  Handeln  durch  Polizeivollzugsbeamte  vorkommen,
werden  diese  strafrechtlich  und  dienstrechtlich  im  jeweiligen  Zuständigkeitsbereich
untersucht.
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2.     Die Gewährung des lnformationszugangs ergeht kostenfrei.

Bearünduna

zul.
Die  Bescheidung  beruht  auf §  11  Abs.1   i.  V.  m.  §  1  Abs.  2  IFG  M-V.  lhrem  Antrag

stehen keine Versagungsgründe entgegen.

zu2.
Die Kostenentscheidung erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs.1  S.1  und 2 lFG M-V.

Rechtsbehelfsbelehruna

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe  Wider-
spruch  beim  Polizeipräsidium  Rostock  (Straße  der  Demokratie  1,18196  Waldeck)
erhoben werden,

Ich  weise  vorsorglich  darauf  hin,  dass  ein  zurückweisender Widerspruchsbescheid

gem.  §  13  Abs.  2  lFG  M-V  i.  V.  m.  der  lnformationskostenverordnung  M-V  für  Siekostenpflichtig sein kann.

Anrufuna des Landesbeauftraaten für die lnformationsfreiheit

Sind Sie der Ansicht, dass lhnen im Zusammenhang mit lhrem  lnformationsersuchen

eine  Unrechtbehandlung widerfahren  ist,  steht  lhnen gem.  § 14 IFG  M-V zudem dasRecht  auf  Anrufung  des  Landesbeauftragten  für  die  lnformationsfreiheit  (Der  Lan-
desbeauftragte  für  Datenschutz  und  lnformationsfreiheit  Mecklenburg-Vorpommern,
Schloss Schwerin,  Lennestraße 1,  19053 Schwerin) zu.

Sonstiae Hinweise:

Abschließend  bitte  ich für den  Fall  einer Veröffentlichung  dieses  Bescheides zu  ge-
währieisten, dass als Absender nur das Polizeipräsidium  Rostock erkennbar ist.  Per-
sonenbezogene Daten von Mitarbeitem sind unkenntlich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
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